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Prüfungs.
frist

Phase 1: Interne 
Strukturierungs- und 
Vorbereitungsphase

Die interne Strukturierungsphase 
endet mit Einreichung des 
Erlaubnisantrags bei der BaFin.
Dauer: 3-6 Monate

Phase 2: Inoffizielle Prüfungsphase 
der BaFin

In dieser Phase des Verfahrens stellt 
die BaFin diverse Rückfragen zum 
Erlaubnisantrag.
Dauer: 4-6 Monate

Phase 3: Offizielle 
Prüfungsphase der BaFin 

Typischer Ablauf eines Erlaubnisverfahrens

Diese Phase beginnt erst mit der 
Bestätigung der Vollständigkeit 
des Erlaubnisantrages durch die 
BaFin.
Dauer: 1-3 Monate
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Prüfungsphase

Phase 1: Interne 
Strukturierungs- und 
Vorbereitungsphase

Die interne Strukturierungsphase 
endet am 19.02.24

Phase 2: Inoffizielle Prüfungsphase 
der BaFin

Diese Phase muss so zeitig 
abgeschlossen werden, dass die BaFin 
ausreichend Zeit zur abschließenden 
Prüfung hat.

Phase 3: Offizielle 
Prüfungsphase der BaFin 

Ablauf Erlaubnisantrag für Kreditzweitmarktgesetz

Beginnt erst mit vollständigem 
Erlaubnisantrag. 
Dauer: spätestens bis Ende 06/24  

19.02.24
Ende Juni 24
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Fokussierung der Aktivitäten auf den zwingend notwendigen
Mindestinhalt für Erlaubnisantrag – Weiterführende
Detaillierung und Implementierung nach Einreichung

Dezidiertes Projektteam zu Erarbeitung der Inhalte und 
Verfassung des Erlaubnisantrag – Erlaubnisantrag „aus einer 
Feder“ 

Formulierung und Ausplanung klarer Arbeitspakete inklusive
stringenter Projektsteuerung

Proaktive Kommunikation/Austausch intern, mit Anwalt 
und mit Aufsicht – am Fortschritt des Antrags angepasste 
Kommunikationsstrategie 

 Start des Erlaubnisantrags: zur fristgerechten 
Einreichung müssen Aktivitäten priorisiert, 
intensiviert und eng gesteuert werden

 Anzeige der Absicht und Einreichung eines 
Erlaubnisantrags bis spätestens 19.02.24 

 Durchgehende Aktivitäten zur Erstellung eines 
vollständigen Erlaubnisantrags bis Ende Juni 
2024

 Nachlaufende Aktivitäten zur Erfüllung der 
Auflagen und der laufenden Aufsicht

Ausgangssituation / Prämissen / Zielerreichung

Ausgangssituation - Sicherstellung fristgerechter Einreichung
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Initialisierung

Formal-juristische Anforderungen 
Anschreiben & Kontaktpersonen | Geschäftsform & -zweck | 

Gründungsdokumente | Kreditdienstleistungen | 

Informationen über die Geschäftsleitung | Inhaberkontrollverfahren

3-Jahres Geschäftsplan

3. Inhaltliche Anforderungen

 Definition der notwendigen Inhalte 

und Ergebnisse für die Einreichung 

 Ggfs. Abstimmung mit der BaFin im 

Hinblick auf Erleichterungen 

 Definition der Struktur des 

Erlaubnisantrages und der notwendigen 

Anlagen 

 Zusammenstellung des internen 

Projektteams / Klärung von 

Verantwortlichkeiten

 Ausplanung der Arbeitspakete zu 

Erarbeitung der Mindestinhalte zur 

Einreichung des Erlaubnisantrags 

Op. Readiness: 
„org. Integration“ 

 Integration der 
Prozessanpassungen in 
bestehendes 
Anweisungswesen (sfO) 

Op. Readiness: 
„Erbringung von 
Kreditdienstleistungen“ 

 Umsetzung und 
Inbetriebnahme angepasster
Prozesse

 Technische Integration 

 ... 

Auflagenerfüllung / Laufende Aufsicht

Projektsteuerung

Steuerung des Projekts | Unterstützung bei Erstellung des Erlaubnisantrags

Vorgehensweise (1)

4.

5.

1. 2. Erstellung Erlaubnisantrag

4. Bis Ende Juni 2024: Weiterbearbeitung Erlaubnisantrag Ab Juli 2024: beaufsichtigter Geschäftsbetrieb

Ablauf

u

Dokumentation von Prozessen & Verfahren

Erbringung Kredit-
dienstleistungen

Kontrollsysteme

Organisation u. 
-steuerung

Compliance

Risiko-
management

Interne 
Revision

Auslagerungs-
management

Bis 19.02.24: Absichtsanzeige / kick-start Antrag / Einreichung Erlaubnisantrag

§ 14 Abs. 2-4 KrZwMG
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Strategie

Richtlinie

Arbeitsanweisung

Vertrag/Formular

Vorgehensweise (2)
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Erlaubnisantrag (1) 

„Übergeordnet ist wichtig, dass die Institute bereits zum Zeitpunkt des Erlaubnisantrags Vorarbeiten geleistet haben, die sich in der Regel in intern 
dokumentierten Prozessen niederschlagen sollten. Ein in dieser Art geordnetes Verfahren und eine geordnete Organisation sind gute Indikatoren dafür, dass 
die Voraussetzungen geschaffen wurden, um die gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Kreditnehmer umzusetzen.“

„Im Anschluss an das Erlaubnisverfahren wird die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Kreditnehmer im Rahmen der laufenden 
Aufsicht überwacht.“

„Die Aufsicht betrifft Organisationspflichten genauso wie spezielle geregelte einzelne Verhaltenspflichten. Zentral für die Einhaltung der einzelnen 
Verhaltenspflichten für den Schutz der Kreditnehmer ist jedoch stets, dass eine geeignete Geschäftsorganisation auf Seiten der Institute besteht. Dies steht 
damit auch im Fokus des Erlaubnisverfahrens sowie der sich anschließenden laufenden Aufsicht.“

„Organisatorische Vorkehrungen und interne Prozesse können dabei durchaus zwischen den einzelnen Instituten variieren und richten sich insbesondere 
nach der Art, Komplexität und dem Umfang des jeweils betriebenen Geschäfts. Dementsprechend existieren im Kreditzweitmarktgesetz auch keine konkreten 
Vorgaben zu den Informationen und Unterlagen, die im Rahmen des Erlaubnisverfahrens hierzu vorzulegen sind.“
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Erlaubnisantrag (2) 

#

Angaben zum Antragsteller

Registrierung nach dem RDG 

Geschäftsmodell

Identifizierung und Beschreibung der beantragen Kreditdienstleistungen

Entgegennahme und Halten von Mitteln 

Betriebsstätten und geographischer Umfang der Geschäftstätigkeit

Geschäftsplan 

Organisatorischer Aufbau 

Auslagerungsvereinbarungen 

Unternehmenssteuerung und interne Kontrollsysteme (§ 14 Abs. 1 KrZwMG) 

Einhaltung der Organisationspflichten (§ 14 Abs. 2-4 KrZwMG) 

Geschäftsleiter  

Aufsichtsorgan (soweit vorhanden)

Inhaberkontrolle

[Zertifizierungen]

Präambel

Kapitel

1

2

3

4

Vorschlag

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Beispiel Aufbau Erlaubnisantrag (Masterdokument)

16
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Inhaberkontrolle

Kontrolle
Stimmrechte (-)

Quotal Kapital
nein: 6,12%

Quotal
Kapital (12%)

Quotal Kapital

Inhaber G

Inhaber F

Inhaber E

Inhaber D Inhaber C
Kontrolle

Stimmrechte 

Inhaber B

Inhaber A

Kontrolle
Stimmrechte 

Quotal Kapital

Kreditdienstleister

49% 51%

51%

12%

51%

30%

40%

Im BaFin-Merkblatt zur Inhaberkontrolle vom 27.11.15 sind die Grundsätze nachzulesen

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_151123_inhaberkontrolle.html
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Fragen? Diskussion?
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